
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der GASCO Deutschland GmbH

1. ALLGEMEINES, VERTRAGSSCHLUß
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle - auch zukünfti-
gen Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens im Rahmen von 
Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen. Geschäftsbedingungen des 
Bestellers wird ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann 
nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 
widersprochen haben.
1.2 Unsere Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige
Vereinbarungen, insbesondere auch mündliche Nebenabreden und Zusicher-
ungen von Mitarbeitern oder Vertretern, werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. Dies gilt nicht für Barverkäufe ab Lager.
1.3 Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten für die handelsüblichen
Vertragsformeln (z.B. fob, cif, c.u.f.) ‘INCOTERMS” in ihrer jeweils neuesten 
Fassung.
2. PREISE
Unsere Preise verstehen sich - ohne Skonto - rein netto ab Lieferwerk. Es 
gelten grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Preise lt. 
Unserer aktuellen Preisliste. Alle sonstigen Kosten, z.B. Frachten, Zölle, 
Versicherungsprämien etc. sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer werden  
zusätzlich berechnet.
3. ZAHLUNG UND VERRECHNUNG
3.1 Soweit nicht anderweitig vereinbart, sind unsere Preise innerhalb von 10 
Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Auf Porto - und Verpackungs-
kosten wird kein Skonto gewährt.
3.2 Bei Überschreiten des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe 
der jeweiligen üblichen Banksätze zu berechnen, mindestens aber Zinsen in 
Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. 
Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit einem 
höheren Zinssatz oder der Besteller eine geringere Belastung nachweist. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
§ 353 HGB bleibt unberührt.
3.3 Ein Zurückbehaltungsrecht in Zulässigem Umfang steht dem Besteller nur
insoweit zu, als es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Die Aufrechnung 
mit Gegenforderungen durch den Besteller ist nur insoweit zulässig, als diese 
von uns als bestehend und fällig anerkannt oder rechtskräftig festgestellt 
sind.
4. LIEFERFRISTEN
4.1 Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es sei denn, daß wir sie 
schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Die Lieferfrist 
beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung 
aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten sowie Vorlage der eventu-
ell erforderlichen Genehmigungen. Etwaige vom Käufer innerhalb der Liefer-
frist verlangte Änderungen in der Ausführung des Liefergegenstandes verlän-
gern die Lieferfrist entsprechend.
4.2 Teillieferungen sind zulässig.
4.3 Der Eintritt unvorhergesehender Ereignisse berechtigt uns, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszus-
chieben. Als unvorhergesehenes Ereignis gelten solche Umstände, die wir mit 
der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nich abwenden 
können, z.B. Krieg, Währungs- und Handelspolitische oder hoheitliche 
Maßnahmen, innere Unruhen, Naturgewalten, Feuer, Streiks, Aussperrungen,
unverschuldete Nichtbelieferung mit Vormaterial, Verkehrs- und Betriebs-
störungen und sonstige Fälle höherer Gewalt, durch die die Erfüllung des 
Liefervertrages gefährdet, wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht 
wird.
5. VERSAND - UND GEFAHRÜBERGANG
5.1 Der Versand des Liefergegenstandes erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des
Bestellers. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, 
spästestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers oder Lieferwerkes, 
geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf den Besteller 
über. Verzögert sich die Absendung durch ein Verhalten des Bestellers, so 
geht die Gefahr bereits mit der Mittilung der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über.
5.2 Versandfertig gemeldete Produkte müssen unverzüchlich abgerufen 
werden. Andernfalls sind wir berechtigt, sie nach unserer Wahl zu versenden 
oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und sofort zu berechnen.
5.3 Transportversicherungen werden von uns nur aufgrund besonderer 
schriftlicher Vereinbarung für den Besteller und auf dessen Rechnung 
abgeschlossen; dies gilt auch bei vereinbarter Lieferung frei Besteller.
6. BEHÄLTNISSE / FLASCHEN
6.1 Gasflaschen und sonstige Behältnisse werden dem Besteller nur zur Miete
überlassen. Sie dürfen nur zur Entnahme der von uns gelieferten Produkte 
genutzt werden; jede anderweitige Benutzung ist untersagt.
6.2 Behältnisse / Flaschen sind nach Entleerung mit allem Zubehör an uns 
zur¨ckzugeben. Die Rückgabe erfolgt durch Bereitstellung zur Abholung und 
Benachrichtigung des bei uns für die Rückholung zuständigen Mitarbeiters.
6.3 Die Miete wird von uns nach Rückgabe der Flaschen in Rechnung gestellt.
Sie beträgt mangels anderweitiger Vereinbarung 0,15 € pro Tag und pro 
Behältnis / Flasche.
7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1 Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung, gleich aus  
elchem Rechtsgrund, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forde 
ungen geleistet worden sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene  
igentum zur Sicherung unserer Saldoforderung. 

Wird zwischen uns und  dem Besteller das Scheck-Wechsel-Verfahren durch-
geführt, so bleibt der Eigentumsvorbehalt solange bestehen, bis wir aus dem 
Wechsel rechtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Das 
gleiche gilt bei sonstigen Eventualverbindlichkeiten, die wir für den Besteller 
eingehen.
7.2 Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in 
Verzug ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, daß die Forderung aus der 
Weiterveraußerung nebst Nebenrechten in dem sich aus den folgenden Absät-
zen ergebenden Umfang auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist der Besteller nicht berechtigt.
7.3 Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten und zwar die Vorbehaltsware 
im Sinne der Ziff. 1.
7.4 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveraußerung 
einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen diese Einziehungsermächtigung; 
hierzu sind wir bei Zahlungsrückstand des Bestellers sowie bei einer wesentli-
chen Verschlechterung seiner Vermögensverhältnissen berechtigt. Auf unser
Verlangen ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der  Abtre-
tung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht zur Einziehung der Forder-
ung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen bzw. zur Verfügung 
zu stellen. In den Fallen des Zahlungsrückstandes oder der wesentlichen 
Vermögensverschlechterung können wir ferner Rückgabe der Vorbehaltsware
oder Übertragung des mittelbaren Besitzes auf Kosten des Bestellers 
erlangen; in diesen Fällen sind wir auch berechtigt, nach vorheriger Ankündi-
gung die Geschäftsräume des Bestellers zu betreten und die Vorbehaltsware
sicherzustellen. Derartige Maßnahmen gelten nur dann als Rücktrit vom 
Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
7.5 Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen der Vorbehaltsware
durch Dritte muß uns der Besteller unverzüglich benachrichtigen.
7.6 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forder-
ungen um insgesamt mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers 
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.
8. MÄNGELRÜGEN UND GEWÄHRLEISTUNG
8.1 Der Besteller hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich mit der 
ihm unter gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen; die 
hierbei festgestellten Mängel sind innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei 
Wochen schriftlich oder fernmündlich zu rügen. Nicht offenkundige Mängel 
sind zwei Wochen nach Entdeckung zu rügen, wenn es sich bei dem Besteller 
um einen Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
handelt.
8.2 Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge bessern wir mangelhafte 
Ware unentgeltlich nach oder nehmen eine kostenlose Ersatzlieferung vor; 
statt dessen sind wir unter angemessener Wahrung der Interessen des 
Bestellers auch berechtigt, den Minderwert zu ersetzen.
8.3 Kommen wir unserer Nachbesserungs- bzw. Ersatzlieferungspflicht nicht 
oder nicht vertragsmäßig nach oder schlägt diese fehl, steht dem Besteller das 
Recht auf Herabsetzung der Vergütung oder wahlweise der Rücktritt vom 
Kaufvertrag zu.
8.4 Andere oder weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlos-
sen. Dies gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind (Mängelfolgeschäden). Beim fehlen 
zugesicherter Eigenschaften können Schadenersatzansprüche nur insoweit
geltend gemacht werden, als der Besteller durch die Zusicherung gerade 
gegenSchäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte.
8.5 Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs Monaten ab Gefahrenüber-
gang.
9. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG 
9.1 Soweit in diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nichtsan-
dere geregelt ist, haften wir auf Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher 
oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
ür Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht leitender Erfüllungsgehilfen haften 
wir jedoch nur, wenn sie einewesentliche vertragliche Pflicht verletzten.
9.2 Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund,  
erjähren spätestens in einem Jahr, soweit nicht gesetzlich kürzere 
Verjährungsfristen vorgesehen oder durch diese Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen vereinbart sind.
9.3 Von den vorstehenden Regelungen bleiben Ansprüche wegen Personen-
schäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz unberührt.
10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT
10.1 Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Liefer-
werk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager.
10.2 Gerichtsstand, auch bei Wechsel- und Schecksachen, ist Moers, falls der 
Besteller Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerich-
tsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt. In jedem Fall können wir 
den Besteller auch an seinem Sitz verklagen.
10.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt nur das 
für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.
11. PERSONENBEZOGENE DATEN
Wir speichern personenbezogende Daten des Bestellers mittels  lektronischer
Datenverarbeitung.


